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Beschluss 
 

des Erweiterten Bewertungsausschusses 
nach § 87 Abs. 4 SGB V  

 
in seiner 11. Sitzung am 17. März 2009 

 
zur 

 
Umsetzung und Weiterentwicklung der 

Regelungen zur Neuordnung der vertragsärztlichen Vergütung im 
Jahr 2009 

 
 

Beschluss zur Verhinderung ungewollter Honorarverluste für 
besonders förderungswürdige Leistungen 

mit Wirkung zum 01. April 2009 
 

Der Erweiterte Bewertungsausschuss beschließt nach erster Prüfung der Umsetzung seiner 
Beschlüsse zur Neuordnung der vertragsärztlichen Vergütung im Jahr 2009 vom 27./28. 
August 2008 (Amtliche Bekanntmachung: Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 38 vom 19. 
September 2008, A 1988 – A 1998) und vom 23. Oktober 2008 (Amtliche Bekanntmachung: 
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 48 vom 28. November 2008, A 2602 – A 2604) mit 
Wirkung zum 01. April 2009 deren Anpassung in folgendem Punkt: 

 

Beschluss Teil H 5, wird wie folgt neu gefasst:  
Die Partner der Gesamtverträge überprüfen zur Sicherstellung einer ausreichenden und 
bedarfsgerechten Versorgung der Versicherten der GKV je Gebührenordnungsposition 
die Höhe der für die besonders förderungswürdigen Leistungen nach Beschluss Teil A 
2.4 und Beschluss Teil B 1.3 zu zahlenden Vergütung unter Berücksichtigung der 
gesamtvertraglichen Regelungen im Jahr 2008. Unterschreitet die für das Jahr 2009 
ermittelte zu zahlende Vergütung je Gebührenordnungsposition für belegärztliche 
(kurativ-stationäre) Leistungen (Leistungen des Kapitels 36, die 
Gebührenordnungspositionen 13311, 17370 und Geburtshilfe), Leistungen des Kapitels 
31.2 und 31.5, die Gebührenordnungspositionen 13421 bis 13431, 04514, 04515, 04518 
und 04520, die gemäß den gesamtvertraglichen Regelungen im Jahr 2008 hierfür zu 
zahlende Vergütung, vereinbaren die Partner der Gesamtverträge zum Ausgleich der 
festgestellten Unterschreitungen für die betroffenen Gebührenordnungspositionen 
leistungsbezogene Zuschläge zum Regelfallpunktwert der Euro-Gebührenordnung. 

Für sonstige Leistungen nach Beschlussteil B, 1.3, und Leistungen nach Beschluss Teil 
A 2.4 wird den Partnern der Gesamtverträge empfohlen festzustellen, ob zur Sicherung 
einer angemessenen Vergütung ergänzende Regelungen erforderlich sind. Sie können 
hierfür leistungsbezogene Zuschläge zum Orientierungswert vereinbaren. 
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Die Vergütung der nach Satz 2 vereinbarten Zuschläge erfolgt aus den Rückstellungen 
zur Verhinderung überproportionaler Honorarverluste nach Beschluss Teil G 1. Die 
morbiditätsbedingte Gesamtvergütung und diese Rückstellungen sind durch die 
betroffenen Krankenkassen hierzu zweckgebunden fortlaufend um das 
Vergütungsvolumen für die je abgerechneter Gebührenordnungsposition für besonders 
förderungswürdige Leistungen nach Satz 2 zum Ansatz kommende Zuschläge nach Satz 
2 zusätzlich zu erhöhen. 
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